
 

  Amtliche Bekanntmachung 
 
 
 
 

Nachrücker für die Stadtverordnetenversammlung 
 

Gemäß § 34 Abs. 3 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes (KWG) in der Fassung 
vom 7. März 2005 (GVBl. 2005 I S. 197) stelle ich fest: 
 
An die Stelle des Mitgliedes der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gießen Herr 
Heiner Geißler, der zum 22. Februar 2023 auf sein Mandat verzichtet hat, rückt 
gemäß § 34 KWG der/die nächste noch nicht berufene Bewerber*in aus der Liste der 
Freien Wähler (FW) nach. 
 
Aufgrund ihres Verzichts, aus der Liste nachzurücken, werden Frau Elke Victor, Herr 
Johannes Zippel und Frau Anette Vogelhöfer übersprungen.  
 
Somit rückt Herr Andreas Lenzer als nächster noch nicht berufener Bewerber in die 
Stadtverordnetenversammlung der Universitätsstadt Gießen nach. Er erwirbt das 
Mandat am 23. Februar 2023. 
 
Gegen diese Feststellung sind die Rechtsmittel der §§ 25 bis 27 des Hessischen 
Kommunalwahlgesetzes gegeben. 
 
Gießen, 21.02.2023 
 

 
 
Jens Haub 
Wahlleiter 


